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§ 148o BSVG Vorbeugende
Maßnahmen gegen
Berufskrankheiten

 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Zur Abwendung der Gefahr des Entstehens oder Wiederentstehens einer Berufskrankheit bei einem

Versicherten kann der Versicherungsträger Unfallheilbehandlung (§ 148p Abs. 2), Teilersatz für Ersatzarbeitskräfte

(§ 148u) und berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§ 148y) gewähren.

2. (2)Zur Abwendung der Ausbreitung von Berufskrankheiten kann der Versicherungsträger weiters Maßnahmen

setzen, um einen ausreichenden Impfschutz für die Versicherten zu gewährleisten. Insbesondere kann er dabei

Mittel für die Beratung der Versicherten und die Durchführung von Impfaktionen einsetzen bzw. solche

Impfaktionen den Versicherten selbst anbieten.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/148p
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/148u
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/148y
file:///

	§ 148o BSVG Vorbeugende Maßnahmen gegen Berufskrankheiten
	BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz


